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TEIL 1: GESETZLICHE KRANKENPFLEGE-
VERSICHERUNG.

1. ZWECK DER VERSICHERUNG
Der Kollektivvertrag zwischen ASCO und SWICA ermög-
licht im Gegensatz zur Einzelversicherung die befristete 
Versicherung von Musikern, Artisten und Discjockeys von 
ASCO-Mitgliedbetrieben.
Jede angestellte Person, welche die gesetzlichen Auf-
nahmebestimmungen und die Bedingungen gemäss Kol-
lektivvertrag ASCO erfüllt, kann diese Versicherung 
abschliessen.

2. VERSICHERUNGSUMFANG
Das Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) 
schreibt zwingend vor, dass alle in der Schweiz wohnhaf-
ten Personen über eine obligatorische Krankenpflegever-
sicherung (Grundversicherung) verfügen. Die Versicherten 
müssen namentlich bekannt sein, damit dieses Obligato-
rium auch kontrolliert werden kann.
SWICA bezahlt aus der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung die gesetzlich vorgeschriebenen Versiche-
rungsleistungen für ambulante und stationäre Behandlung 
(allgemeine Abteilung im Wohnkanton).
Kosten für gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen für 
Nacht- und Schichtarbeitende trägt der Arbeitgeber und 
sind nicht versichert.

3. ANMELDUNG DER VERSICHERTEN
Jede zu versichernde Person muss mit dem Anmeldeformu-
lar bis jeweils zum 6. jedes Monats gemeldet werden. 
Personen, welche nicht gemeldet werden, sind nicht ver-
sichert.

4. VERSICHERUNGSDAUER: 1 MONAT
Die Mindestdauer der Versicherung beträgt einen Monat. 
Gemäss Gesetz ist die Prämie beim Eintritt und beim Aus-
tritt während eines Monats für den ganzen Monat geschul-
det.

5. PRÄMIE
Gemäss separater Prämientabelle. 

6. PRÄMIENZAHLUNG
Prämienschuldner ist der Betrieb. Die Prämien sind inner-
halb von 30 Tagen ab Erhalt der Prämienrechnung zu 
bezahlen. Es ist immer der Einzahlungsschein zu verwen-
den, welcher der Rechnung beiliegt.

7. PRÄMIENAUSSTÄNDE
Bei Prämienausständen ist SWICA verpflichtet, dies schrift-
lich an die zuständige kantonale Behörde zu melden.

8. VORGEHEN IM KRANKHEITSFALL
Nimmt die versicherte Person einen Leistungserbringer 
(Arzt, Spital, Apotheke usw.) in Anspruch, stellt der Arbeit-
geber vom Arbeitnehmer die Erhebung der Pauschale für 
Franchise und Selbstbehalt sicher. Anschliessend wird 
diese umgehend mit dem integrierten Einzahlungsschein 
auf das «Franchise-Konto ASCO/SWICA Generaldirek-
tion, Winterthur» einbezahlt. Gleichzeitig informiert der 
Arbeitgeber den Leistungserbringer über die bestehende 
Versicherungsdeckung bei SWICA. Der Einzahlungs-
schein für die einheitliche Erhebung der Franchise und des 
Selbstbehalts ist Bestandteil des separaten Merkblatts 
«ASCO Krankenpflegeversicherung».

9. KOSTENBETEILIGUNG
Die Kostenbeteiligung des Versicherten richtet sich nach 
den gesetzlichen und vereinbarten Bestimmungen.
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10. INFORMATION DES ARBEITGEBERS  
BEI STELLENANTRITT
Der Arbeitgeber informiert die versicherten Personen bei 
Stellenantritt über diese Regelung. Die versicherte Person 
ist anzuhalten, eine Behandlung beim Arzt oder im Spital 
dem Arbeitgeber sofort zu melden.

11. AUSRICHTUNG DER VERSICHERUNGS
LEISTUNGEN
Die Vergütung der Versicherungsleistung erfolgt nach den 
kantonalen Regelungen.

12. ABLAUFSCHEMA BEI ÄRZTLICHER BEHANDLUNG

Patient/Versicherter Rechnung an SWICA 

Patient meldet dem Arbeit-
geber seine Erkrankung

Arbeitgeber
verlangt vom Patienten 
die Kostenbeteiligung

Arbeitgeber 
Bezahlung Kosten
beteiligung SWICA

informiert Leistungserbringer 
über die Deckung

Arzt/Spital SWICA bezahlt Rechnung

Rechnung an Kunde Rechnung an SWICA

Ende
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1. ZWECK DER VERSICHERUNG
Der Kollektivvertrag zwischen ASCO und SWICA ermög-
licht die befristete Versicherung der Lohnzahlungspflicht 
des Arbeitgebers gegenüber Musikern, Artisten und Disc-
jockeys von ASCO-Mitgliedbetrieben.

2. VERSICHERUNGSUMFANG
Bei Arbeitsverhältnissen von weniger als drei Monaten hat 
der Arbeitgeber nach einer Karenzfrist von drei Tagen den 
Lohn in Form eines Taggeldes von CHF 50.– längstens bis 
zum Ende des Engagements zu bezahlen, wobei freie 
Tage als Kalendertage gelten.
Versichert ist die Ausrichtung eines Taggeldes von 
CHF 50.– pro Kalendertag ab dem 4. Tag der ärztlich 
bescheinigten Arbeitsunfähigkeit.
Dauert das Engagement ausnahmsweise länger als einen, 
höchstens aber drei Monate, wird das Taggeld bei ent-
sprechender Prämienzahlung längstens bis zum Ende des 
Engagements bezahlt.
Ist der Arbeitsvertrag für die Dauer von mehr als drei 
Monaten abgeschlossen worden, hat der Betrieb gemäss 
ASCO-Arbeitsvertrag eine Krankentaggeldversicherung 
von 80 Prozent des versicherten Lohnes (der Gage) ab 
3.  Krankheitstag ab zuschliessen. Die Versicherungs-
prämie fällt zur Hälfte zu Lasten der Artisten und wird 
ihnen vom Lohn abgezogen. 
Kann eine Arbeitsstelle krankheitshalber nicht angetreten 
werden, wird das versicherte Taggeld bei ärztlich beschei-
nigter Arbeitsunfähigkeit ausgerichtet, wenn ein Arbeitsver-
trag vorliegt.

3. LEISTUNGSDAUER
28 Tage, längstens aber bis zum Ende des Anstellungs-
monats bzw. bis zum Ende des Engagements im Betrieb 
von längstens drei Monaten und vorbehältlich Übertritt in 
eine Lohnausfallversicherung.

4. ANMELDUNG DER VERSICHERTEN
Jede zu versichernde Person muss mit einem Anmelde-
formular bis jeweils zum 6. jedes Monats gemeldet wer-
den. Personen, welche nicht gemeldet werden, sind nicht 
versichert.

5. PRÄMIE
Gemäss separater Prämientabelle.

6. PRÄMIENZAHLUNG
SWICA stellt dem Betrieb die geschuldeten Prämien bis 
spätestens zum 15. Tag des Folgemonats in Rechnung. 
Die Prämien sind innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der 
Prämienrechnung zu bezahlen.

7. KRANKMELDUNG/AUSRICHTUNG DER 
VERSICHERUNGSLEISTUNGEN
Der Betrieb meldet eine lohnfortzahlungspflichtige Arbeits-
unfähigkeit nach der Karenzzeit von drei Tagen, d. h. am 
4. Tag der ärztlich bescheinigten Arbeitsunfähigkeit, bei 
SWICA an. Vorzugsweise wird dazu das Formular 
«Anmeldung und Erwerbsausfallbestätigung» benützt. Ist 
das Arztzeugnis noch nicht vorhanden, wird dieses so 
rasch wie möglich an SWICA zugestellt. Die Anmeldung 
muss folgende Angaben enthalten: Name und Adresse 
des Betriebes sowie der Mitarbeiterin oder des Mitarbei-
ters. Beginn der Arbeitsunfähigkeit und das Datum des Ein-
tritts in den Betrieb. Damit die Auszahlung des Taggeldes 
korrekt vorgenommen werden kann, ist in der Regel ein 
Schlusszeugnis oder die Bescheinigung auf der Taggeld-
karte erforderlich.
Der Betrieb zahlt den Artisten die mit einem Arztzeugnis 
bescheinigten Tage mit Arbeitsunfähigkeit aus. SWICA 
nimmt die Rückerstattung der ausbezahlten Taggelder an 
den Betrieb vor.

TEIL 2: ABDECKUNG DER 
 LOHNZAHLUNGSPFLICHT FÜR ARBEITGEBER 
(TAGGELDVERSICHERUNG).
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8. ENDE DES VERSICHERUNGSSCHUTZES
Gegenstand der Taggeldversicherung ist die Abdeckung 
der Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers, die mit dem ein-
gegangenen Arbeitsvertrag zusammenhängt. Daraus kann 
kein Anspruch auf Übertritt des Artisten in die Einzelversi-
cherung von SWICA bei Austritt aus dem Betrieb abge-
leitet werden. 
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TEIL 3: ALLGEMEINER TEIL.

1. BESITZERWECHSEL
Bei Besitzerwechsel muss die SWICA Gesundheitsorgani-
sation mit einer Kopie des Handelsregisterauszuges oder 
mit einer kurzen schriftlichen Mitteilung innert 30 Tagen 
informiert werden.

2. ARBEITSRECHTLICHE BESTIMMUNGEN 
UND VERSICHERUNGSPFLICHT
Beim ASCO-Artistenvertrag handelt es sich um einen 
befristeten Vertrag, der nicht kündbar ist. Vorbehalten 
bleibt Art. 337 ff. OR, d.h. Kündigung aus wichtigen 
Gründen.
Wird ein solcher Vertrag gekündigt oder aufgelöst, 
obschon keine wichtigen Gründe gemäss OR vorliegen, 
hat der Artist die Möglichkeit, den säumigen Arbeitgeber 
einzuklagen.
Wird ein Vertrag unrechtmässig durch den Arbeitgeber 
aufgelöst und hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften versichert, so 
besteht die Gefahr, dass der Arbeitgeber alle anfallenden 
Behandlungskosten übernehmen muss. Um dieses Risiko 
auszuschliessen, wird dem ASCO-Mitgliedbetrieb drin-
gend empfohlen, die Artisten ordnungsgemäss zu versi-
chern, selbst falls der Arbeitsvertrag aufgelöst wurde.
Der Abschluss der so genannten Taggeldversicherung zur 
Abdeckung der Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers ist 
zwar grundsätzlich freiwillig, wird aber dem ASCO-Mit-
gliedbetrieb sehr empfohlen. Einerseits als Schutz vor 
unvorhergesehenen Kosten bei Krankheit eines Artisten. 
Andererseits auch, weil es immer wieder vorkommt, dass 
eine Arbeitsstelle krankheitshalber nicht rechtzeitig ange-
treten werden kann und so die Gefahr besteht, als Arbeit-
geber selber für den Lohnersatz von CHF 50.– pro Tag 
aufzukommen. Gerade in einem solchen Fall ist die Bei-
bringung eines ärztlichen Zeugnisses besonders wichtig.
SWICA als Krankenversicherer ist im Arbeitsvertrag aus-
drücklich aufzuführen.

3. KONTROLLSYSTEM
SWICA setzt die zukünftige kantonale Behörde aufgrund 
der eingegangenen Anmeldungen in Kenntnis (Namens-
verzeichnis). Die Behörden stellen alsdann ihre Kontroll-
pflicht sicher in Bezug auf die Zulassung der Tänzerinnen 
bzw. Erteilung der Arbeitsbewilligungen.

4. VERSICHERUNGSGRUNDLAGEN
Dieses Merkblatt ergänzt die Bestimmungen der Kollektiv-
verträge zwischen ASCO und SWICA, die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen von SWICA und die Bestim-
mungen des ASCO-Arbeitsvertrages.
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365 TAGE IM JAHR RUND UM DIE UHR FÜR SIE DA.

Telefon 0800 80 90 80 / swica.ch

5. AUSKUNFTSSTELLEN/KONTAKTADRESSEN

ASCO
Sekretariat ASCO
Blumenfeldstrasse 20
Postfach
8046 Zürich
Telefon 044 377 50 25
info@asco-nightclubs.ch
asco-nightclubs.ch

SWICA
SWICA Gesundheitsorganisation
Regionaldirektion Winterthur
Kundendienst ASCO 
Konradstrasse 15
8401 Winterthur
Telefon 052 224 57 33
asco@swica.ch
swica.ch

ASCO
Verband Schweizerischer Konzertlokale, 
Cabarets, Dancings und Diskotheken, Zürich

Andy Wyss, Präsident

SWICA
Gesundheitsorganisation Winterthur

Ulrike Bereuter
Leiterin Vertrieb Unternehmen & Vertriebsentwicklung

47
1d

 /
 o

nl
in

e /
 1

0.
20

22

http://swica.ch
mailto:info%40asco-nightclubs.ch?subject=
http://asco-nightclubs.ch
mailto:asco%40swica.ch?subject=

	Teil 1: Gesetzliche Krankenpflegeversicherung.
	1. Zweck der Versicherung
	2. Versicherungsumfang
	3. Anmeldung der Versicherten
	4. Versicherungsdauer: 1 Monat
	5. Prämie
	6. Prämienzahlung
	7. Prämienausstände
	8. Vorgehen im Krankheitsfall
	9. Kostenbeteiligung
	10. Information des Arbeitgebers bei Stellenantritt
	11. Ausrichtung der Versicherungsleistungen
	12. Ablaufschema bei ärztlicher Behandlung

	Teil 2: Abdeckung der Lohnzahlungspflicht für Arbeitgeber (Taggeldversicherung).
	1. Zweck der Versicherung
	2. Versicherungsumfang
	3. Leistungsdauer
	4. Anmeldung der Versicherten
	5. Prämie
	6. Prämienzahlung
	7. Krankmeldung/Ausrichtung der Versicherungsleistungen
	8. Ende des Versicherungsschutzes

	Teil 3: Allgemeiner Teil.
	1. Besitzerwechsel
	2. Arbeitsrechtliche Bestimmungen und Versicherungspflicht
	3. Kontrollsystem
	4. Versicherungsgrundlagen
	5. Auskunftsstellen/Kontaktadressen





